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Niederschrift

 1. Sitzung des Marktgemeinderates Emskirchen
	
	Sitzungstermin:
	Freitag, den 30.01.2004

	
	Sitzungsbeginn:
	19:30 Uhr

	
	Ende öffentliche Sitzung
	21:25 Uhr

	
	Sitzungsende:
	22:20 Uhr

	
	Ort, Raum:
	Rathaus Emskirchen, Sitzungssaal


Anwesend sind:

 1. Bürgermeister

	Herr 1. Bürgermeister Dieter Schmidt
	


 2. Bürgermeister

	Herr 2. Bürgermeister Harald Kempe
	


 Marktgemeinderätin

	Frau Inge Eskofier
	

	Frau Hildegard Schuhmann-Knöß
	

	Frau Ursula Schwarzkopf
	

	Frau Annemarie Seitz
	

	Frau Sabine Sielka
	


 Marktgemeinderat

	Herr Wolfgang Bärnreuther
	

	Herr Erwin Dornhuber
	

	Herr Franz Elgas
	

	Herr Günther Humann
	

	Herr Karl Kirchner
	

	Herr Erich Popp
	

	Herr Gerhard Rauscher
	

	Herr Werner Rebel
	

	Herr Siegfried Schönleben
	

	Herr Herbert Stillkrieg
	

	Herr Horst Volkert
	

	Herr Walter Zieglmeier
	


 Ortssprecher

	Herr Heinz Derus
	

	Herr Karl Mausch
	


Entschuldigt fehlen:

 3. Bürgermeister

	Herr 3. Bürgermeister Dieter Spengler
	


 Marktgemeinderat

	Herr Günther Hammerl
	


 Ortssprecher

	Herr Manfred Kloska
	

	Herr Johannes Maibom
	


Der Vorsitzende stellte fest, das Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2/3 GO – Art. 34 Abs. 1 KommZG gegeben ist.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

	 0 
	Geschäftsordnungsregularien

	
	

	 1 
	Bundesstraße 8 Würzburg - Nürnberg;  Zusatzfahrstreifen östlich Neustadt a. d. Aisch

hier:  Stellungnahme zum Vorentwurf des Straßenbauamtes

	
	

	 2 
	Bebauungsplan Nr. 23 "Ortsbereich Dürrnbuch"

hier:  Satzungsbeschluss ( gem. Empfehlung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses vom 08.12.03/ TOP 3.3)

	
	

	 3 
	Bebauungsplan Nr. 22 Brunn - Gostenhof

hier:  Satzungsbeschluss (s. Empfehlungsbeschluss Bau-, Planungs- und Umweltausschuss vom 08.12.03/ TOP 2.3)

	
	

	 4 
	Gesamtfortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes/ Beschlüsse des Bayerischen Landtages zur Verringerung des Flächenverbrauchs;

 hier:  gemeindliche Stellungnahme zur geforderten Erstellung eines Baulücken- und Brach-/ Konversionsflächenkatasters (s. Bau-, Planungs- und Umweltausschuss vom 12.01.04/ TOP 3)

	
	

	 5 
	Ausweisung von Konzentrationsflächen zur Nutzung der Windenergie in den Gemeindegebieten der Kommunalen Allianz "NeuStadt und Land";

hier:  Stellungnahme des Marktes Emskirchen (s. Empfehlungsbeschluss Bau-, Planungs- und Umweltausschuss vom 12.01.04 / TOP 2)

	
	

	 6 
	Information zur Standortbescheinigung vom 12.11.03 der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post zur Inbetriebnahme einer Hochfrequenzanlage gem. § 7 Abs.1 der 26. BImSchV für das Mobilfunknetz D2 am Bahnhofsgelände und zur Feststellung weiterer  Anlagen im Gemeindegebiet (s. Beschluss vom 17.10.03)

	
	

	 7 
	Vollzug der Ausbaubeitragssatzung - ABS- vom 30.09.2002

hier:  Festlegung der Straßenkategorien gem. § 7 Abs. 2 ABS für

die Nürnberger Straße und die Marktstraße

	
	

	 8 
	Bauvoranfragen, Bauanträge

hier:  Antrag auf Errichtung eines Einfamilienhauses auf einer Teilfläche von Fl. Nr. 245 Gemarkung Mausdorf

	
	

	 9.1 
	Sonstiges, Wünsche und Anfragen;  

hier: Antrag von Marktgemeinderätin Silka betreffend Mittagsbetreuung an der Grundschule

	
	

	 9.2 
	Sonstiges, Wünsche, Anfragen;   

hier: Antrag vom Marktgemeinderat Kempe betreffend Trägerverein Kreismusikschule

	
	


Protokoll:

Öffentlicher Teil
	TOP  0
	Geschäftsordnungsregularien

Vorlage: EMS/2003/749

	
	

	
	Grundlagen:

Gegen die heutige Tagesordnung werden keine Einwände erhoben.

Bestellung Grunddienstbarkeit als neuen Punkt im n.ö. Sitzungsteil aufnehmen.

Das Protokoll der letzten Sitzung vom 21.11.2003 wird genehmigt.

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss am 02. Februar 2004 entfällt.



	
	

	
	

	TOP  1
	Bundesstraße 8 Würzburg - Nürnberg;  Zusatzfahrstreifen östlich Neustadt a. d. Aisch

hier:  Stellungnahme zum Vorentwurf des Straßenbauamtes

Vorlage: EMS/2004/783

	
	

	
	Grundlagen:

Das Straßenbauamt erstellt derzeit den Vorentwurf für den Ausbau der B 8  für den Abschnitt östlich von Neustadt a. d. Aisch und nördlich der Bahnlinie Nürnberg – Würzburg. Das durchschnittliche Verkehrsaufkommen in diesem Bereich zwischen Neustadt a. d. Aisch und Emskirchen beträgt bis zu 13000 Fahrzeuge mit einem Anteil von 9 v. H. an Schwerlastverkehr. Für das Jahr 2020 ist mit einem Verkehr von täglich 17500 Fahrzeugen und einem Anteil an Schwerlastverkehr von 10 v. H. zu rechnen.

Die Baumaßnahme entlang der B 8 besteht im Wesentlichen aus dem Anbau eines zusätzlichen Richtungsfahrstreifens, wobei die Höhenlage der B 8 unverändert bleibt. Der dreistufige Ausbau beginnt nach dem Knoten Kleinerlbach und endet an der Einmündung der NEA 22. Die Überholmöglichkeit beginnt in Richtung Langenzenn nach dem Unterführungsbauwerk und endet nach 2,3 km Länge ca. 250 m vor der Einmündung der Gemeindeverbindungsstraße von Eggensee. Die Überholmöglichkeit in Richtung Neustadt a. d. Aisch beginnt nach der Einmündung der NEA 22 und endet nach 1,3 km Länge kurz nach dem Anschluss der Gemeindeverbindungsstraße von Eggensee. Zwischen den dreistreifigen Abschnitten verbleibt der Wechselbereich von 180 m Länge. Die bisherigen Anschlüsse der Gemeindeverbindungsstraßen von Neustadt a. d. Aisch (alte B 8), von Eggensee sowie die Anbindung Chausseehaus entfallen. Als Ersatz wird durch die Weiterführung der GVS von Neustadt (alte B 8) und ein Unterführungsbauwerk eine zusammengefasste höhenfreie Anbindung an die B 8 geschaffen. Alle Fahrbeziehungen in Richtung Langenzenn und Neustadt werden hierbei mittels Ein- und Ausfädelstreifen abgewickelt.

Alle direkten Anschlüsse  der öffentlichen Feld- und Waldwege sowie alle Zufahrten zur B 8 entfallen. Als Ersatz wird das landwirtschaftliche Wegenetz erweitert und ausgebaut. Das Oberflächenwasser soll breitflächig über die Bankette und Böschungen abfließen. Mulden am Dammfuß stellen sicher, dass die angrenzenden Flächen nicht vernässen. In Einschnittsbereichen soll das Oberflächenwasser in Mulden gefasst und in bestehende Gräben geleitet werden.

Die Wegenetzerweiterung betrifft im Bereich von Emskirchen zwei Landwirte und den Fischereiverein. Der Fischereiverein und ein Landwirt erhalten durch die neue Zuwegung  südlich der B 8 nur Vorteile, da künftig die Zufahrt von der Wulkersdorfer Brücke aus möglich ist.. Der Landwirt ist mit der in seinem Grundstücksbereich notwendigen Grundabtretung einverstanden. Der Landwirt mit einem betroffenem Grundstück nördlich der B 8 ist im Prinzip ebenfalls einverstanden. Er bemängelt jedoch, dass die Radien des  auszubauenden Feldweges im Bereich der Einmündung in die NEA 22 in Richtung Brunn für breite landwirtschaftliche Fahrzeuge zu klein sind.



	
	Beschluss:

Der Marktgemeinderat stimmt dem Vorentwurf des Straßenbauamtes grundsätzlich zu. Bei der Einmündung des Feldweges in die NEA 22 in Richtung Brunn sollten die Kurvenradien erweitert werden, damit auch den Überbreiten von landwirtschaftlichen Gefährten Rechnung getragen wird.

Nach der Abzweigung der Kreisstraße NEA 22 sollte eine Rechtsabbiegespur zur Gemeindeverbindungsstraße nach Emskirchen angebaut werden, um den Unfallschwerpunkt zu beseitigen.



	
	Abstimmungsergebnis:
JA-Stimmen:

13

Nein-Stimmen:

6

Persönlich beteiligt:

0



	TOP  2
	Bebauungsplan Nr. 23 "Ortsbereich Dürrnbuch"

hier:  Satzungsbeschluss ( gem. Empfehlung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses vom 08.12.03/ TOP 3.3)

Vorlage: EMS/2003/780

	
	

	
	Grundlagen:

Der Marktgemeinderat hat am 27.06.03 die Aufstellung eines einfachen, gegliederten Bebauungsplanes für den Ortsbereich Dürrnbuch (nördlich der Kreisstraße) zur Festlegung der baulichen Nutzung der dortigen Grundstücke beschlossen..

Die Aufteilung des Geltungsbereiches der Planung erfolgt in Dorfgebiet (MD), in Dorfgebiet Wohnen (MDW) und in Dorfgebiet Landwirtschaft (LMD).

Für das Dorfgebiet (MD) ändert sich bezüglich der Bausituation nichts. Aufgrund der künftigen Lage in einem einfachen Bebauungsplan ohne Festsetzungen gelten die allgemeinen gültigen Baugesetze und Verordnungen. Für den Bereich MDW ist eine zu beachtende Baugrenze wegen des Immissionsschutzabstandes einzuhalten. Auf der Fläche LMD dürfen max. 197 GV gehalten werden, was bei einem Umrechnungsfaktor von 1,2 einer Anzahl von 164 Rindern entspricht. Andere Aufteilungen (Kälber, Milchvieh etc.) sind je nach Erfordernis möglich. Schweinehaltung westlich des Dorfbereiches wird ausgeschlossen..

Eine Info-Veranstaltung (vorgezogene Bürgerbeteiligung) fand im Sitzungssaal des Rathauses am 29.04.2003 von 16.00 – 17.30 Uhr statt. Zu dieser Veranstaltung lag eine Einwendung von Walter Georg Popp, Dürrnbuch 4, vor, der befürchtet, keine landw. Gebäude auf seinen Grundstücken zwischen dem LMD- u. MDW- Gebieten errichten zu können. 

Der Bebauungsplan mit Begründung lag gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 06.11. – 08.12.03 öffentlich aus. Bedenken und Anregungen wurden erneut von Walter Popp, Dürrnbuch 4, vorgebracht. Er weist darauf hin, dass die Nutzung des Bolzplatzes in der Zeit von 8.00 Uhr bis 21.00 Uhr auch für die örtlichen Vereine möglich sein sollte (Es wurde mehrmals mündlich auch von anderen Dürrnbucher Bürgern darauf hingewiesen, dass die Bolzplatznutzung für das jährliche Fußballspiel der FFW möglich sein sollte).

Weiterhin führt Herr Popp aus, dass in Ziffer 2.4 der Weiteren Festsetzungen fälschlicherweise behauptet wird, dass „alle anderen landwirtschaftlichen Betriebe aufgegeben wurden“. Sein Betrieb auf Fl.Nr. 16 sei nicht aufgegeben. Die landwirtschaftlichen Flächen sind verpachtet. Die derzeit leeren Stallungen bergen aber eine Kapazität für ca. 120 Mastschweine und 1500 Hühner. Er erwartet insofern Bestandsschutz auch für eine andere Tierhaltung mit gleicher GV -Anzahl.

Zu den Festsetzungen für den Außenbereich zwischen LMD und MDW soll als zulässige Nutzung die Weidewirtschaft freigegeben werden. 

Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (Fachbehörden) fand in der Zeit vom 20.10.03 bis 24.11.03 statt.

Folgende Stellungnahmen gingen ein:

Regierung von Mittelfranken, Höhere Landesplanungsbehörde

keine Einwendungen; Hinweis: Anpassung des Flächennutzungsplanes wird empfohlen

Markt Markt Erlbach

keine Einwendungen

Fernwasserversorgung Franken, Uffenheim

die Fernleitung verläuft durch die nordöstliche Ecke des Spielplatzes; ein entsprechender Schutzstreifen ist zu beachten

N-ERGIE, Nürnberg

Der Leitungsverlauf (20 KV) zwischen Spielplatz und MDW ist mit Schutzzonen einzutragen

Regionaler Planungsverband Westmittelfranken

keine Einwendungen, der Flächennutzungsplan sollte angepasst werden

Deutsche Telekom AG, Nürnberg

keine Einwendungen

Gemeindewerke Emskirchen

die Kosten für die notwendige wasser- und kanalmäßige Erschließung bei der Erweiterung des Wohngebietes können nicht übernommen werden. Die Erschließungskosten müssen über die Erlöse aus den Grundstücksverkäufen finanziert werden.

Direktion für ländliche Entwicklung, Ansbach

keine Bedenken

Vermessungsamt Fürth

keine Einwendungen

Wasserwirtschaftsamt Ansbach

keine Einwendungen

Landwirtschaftsamt Uffenheim

Bayerischer Bauernverband (Stellungnahmen mit gleichem Inhalt)

Im westlichen Bereich des Plangebietes (Fl.-Nr. 14) befindet sich der landwirtschaftliche Vollerwerbsbetrieb Erich und Christine Popp (Lage im LMD-Gebiet). Die Belange landwirtschaftlicher Betriebe haben Vorrang. Nachdem mittelfristig die Erweiterung des bestehenden Milchviehlaufstalles auf 154 Kuh- und Kalbinnenplätze über 2 Jahre und 40 Kälberplätze (entspricht 197 Rinder-GV) vorgesehen ist (Antrag auf Vorbescheid ist eingereicht), muss vor Eintritt der Rechtskraft des Bebauungsplanes der Vorbescheid Rechtskraft erlangt haben. Es wird empfohlen, im Lageplan nicht nur wie bisher die maximale GV-Zahl von 197 einzutragen, sondern zusätzlich den Vermerk anzubringen: „Erweiterung der Rinderhaltung Erich und Christine Popplaut Vorbescheid vom .........“.

Der Bestandsschutz für 3 im Plangebiet befindliche alternative landwirtschaftliche Betriebe ist zu gewährleisten.

Seitens des Bauernverbandes wird noch gefordert, den pauschalen Ausschluss von Schweinemastbetrieben westlich des Dorfes auszuschließen.

Landratsamt Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim (eingegangen am 08.12.03)

Die Gliederung von Dorfgebieten stellt rechtlich gesehen immer ein erhebliches Planungsrisiko dar.

Die Tierbestandsobergrenze unter Ziff. 1.1 der „Weiteren Festsetzungen“ ist nicht zulässig. Diese Festsetzung einer absoluten Zahl (197 GV) als „worst-case“- Betrachtung lässt unberücksichtigt, dass der zulässige Tierbestand auch von der Stallform abhängt, d. h. die Obergrenze wäre z. B. im Fall eines emissionstechnisch günstigeren Warmstalles zu niedrig angesetzt, so dass eine unzulässige Eigentumsbeschränkung entstehen würde. Eine Obergrenze ist auch nicht erforderlich, weil sich der zulässige Tierbestand bereits aus §§ 30 Abs. 3, 34 Abs. 1 BauGB auf der Grundlage des Rücksichtnahmegebotes und der Rinderhaltungsrichtlinie als Orientierungshilfe ergibt. Der Ausschluss der Schweinehaltung westlich Dürrnbuch ist inhaltlich zu unbestimmt (eindeutiger Geltungsbereich, Motive sind anzugeben).

Immissionsmäßig reicht der berechnete erforderliche Abstand bei 197 GV des quergelüfteten Stalles auf Fl.Nr. 14 von 60 m zum Dorfgebiet aus (tatsächlich ca. 80 m).

Bei normaler Benutzung des Bolzplatzes durch Ortsansässige sind Immissionsprobleme nicht unbedingt zu erwarten. Bei stärkerer Nutzung wären Benutzungsregulierungen notwendig.

Da bei der im Außenbereich liegenden MDW- Fläche keine Festsetzungen über Art und Maß der Bebauung (einfacher Bebauungsplan) getroffen werden, können die Auswirkungen in Bezug auf Natur und Landschaft nicht exakt beurteilt werden.  

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss hat am 08.12.2003 hierzu beschlossen:

In den Festsetzungen zur Bolzplatznutzung sind sportliche Vereinsveranstaltungen zuzulassen , sofern sie nicht regelmäßig stattfinden.

Zur schriftlichen Einwendung von Herrn Walter Popp im Rahmen der vorgezogenen Beteiligung wird festgestellt, dass landwirtschaftliche Gebäude auf seinen Grundstücken Fl.Nrn. 7, 8 und 9 errichtet werden dürfen, sofern sie keine immissionsrechtlichen Auswirkungen haben (z.B. Maschinenhallen, Scheunen).

Zu den Bedenken und Anregungen des Herrn Popp im Rahmen der öffentlichen Auslegung wird festgestellt, dass sich bei seinem Betrieb bei den genannten Kapazitäten 24 Schweine- GV und 6 Hühner- GV ergeben. Dies entspricht in etwa 30 Rinder – GV bei einer Umnutzung. Aufgrund des vorliegenden Schutzabstandes von mehr als 60 m zur Wohnnutzung bleibt der Bestandsschutz gewährleistet. Dies gilt insbesonders für die weit vom Wohngebiet entfernte Fl.Nr. 22. Der Begriff „ehemalige Hofstelle“ etc. wird abgeändert. Es wird darauf verwiesen, dass sich die Zulässigkeit nach den §§ 30 Abs.3, 34 Abs.1 BauGB  auf der Grundlage der Richtlinien für Nutzviehhaltungen und dem Rücksichtsnahmegebot ergibt. Dies gilt auch für die Weidewirtschaft.

Zu den Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange wurden folgende Beschlüsse gefasst::

Regierung von Mittelfranken

Regionaler Planungsverband

Die Änderung bzw. Anpassung des Flächennutzungs- und. Landschaftsplanes erfolgt im Rahmen der Vierten Änderung.

Fernwasserversorgung Franken

Eine Beeinträchtigung der Fernleitung im nördlichen Bereich des Bolzplatzes ist nicht zu erwarten.

N-ERGIE Nürnberg

Die Leitung mit Schutzzone zwischen Bolzplatz und MSW-Gebiet wird in die Planung übernommen.

Gemeindewerke Emskirchen

Die Erschließung der Grundstücke im Bereich der MDW-Gebiete ist durch die Grundstückseigentümer bereits erfolgt. Die Betriebserweiterung auf Fl.-Nr. 14 ist erschließungsmäßig ebenfalls gesichert. Eine evtl. Betriebserweiterung auf den im Außenbereich gelegenen Grundstücken Fl.-Nr. 135 u. 137 der Eheleute Erich und Christine Popp muss zum notwendigen Zeitpunkt mit einem Erschließungsvertrag geregelt werden.

Amt für Landwirtschaft

Bauernverband

Im Teil B der textlichen Festsetzungen (Nr. 1.1) ist die Antragstellung im Vorbescheid der Eheleute Erich u. Christine Popp mit max. zulässigen 197 Rinder-GV oder entsprechenden Umrechnungen übernommen, was aber nach der Stellungnahme des Landratsamtes nicht zulässig ist. Die ausdrückliche Übernahme und Benennung des Vorbescheides wäre somit ebenfalls nicht erforderlich und zulässig, da der Antrag jederzeit geändert werden könnte.

Der Antrag auf Vorbescheid ist zwischenzeitlich bereits genehmigt. Die rechtliche Situation bzw. der Bestand der landw. Betriebe auf Fl.Nrn. 17, 103/3 und 97 Gem. Dürrnbuch wird durch den Bebauungsplan in keiner Weise berührt, wie sich auch aus der Stellungnahme des Landratsamtes ergibt. Der Schutzabstand wird über das erforderliche Maß hinaus eingehalten. Die Betriebe liegen im Dorfgebiet und sind vom MDW-Bereich ebenfalls ausreichend weit entfernt. Die Ausschließung der Schweinehaltung westlich des Dorfbereiches gemäß Teil B der textlichen Festsetzungen (Nr. 1.2) wird beibehalten.

Landratsamt:

Ziffer 1 der weiteren Festsetzungen wird entsprechend geändert. Es wird nur darauf verwiesen, dass sich der zulässige Tierbestand  aus den §§ 30 Abs.3 und 34 Abs. 1 BauGB auf der Grundlage des Rücksichtsnahmegebotes und der Rinderhaltungsrichtlinien als Orientierung ergibt.

Beim Bolzplatz wird geregelt, dass dieser nur von 8 bis 21 Uhr durch Ortsansässige genutzt werden kann. Eine regelmäßige Nutzung durch örtliche Vereine wird ausgeschlossen.

Die Berücksichtigung der Belange des Natur- und Umweltschutzes erfolgen im Rahmen der Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes. Vorab wird der Bestand fotographisch dokumentiert und als Anhang dem Bebauungsplan beigefügt.



	
	Beschluss:

Der Bebauungsplan mit Begründung ist gem. § 10 BauGB als Satzung zu beschließen.

Gemäß dem Empfehlungsbeschluss des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses vom 08.12.2003 beschliesst der Marktgemeinderat, den Bebauungsplanentwurf mit Begründung in der Fassung vom Dezember 2003 als  S a t z u n g.



	
	Abstimmungsergebnis:
JA-Stimmen:

15

Nein-Stimmen:

4

Persönlich beteiligt:

0



	TOP  3
	Bebauungsplan Nr. 22 Brunn - Gostenhof

hier:  Satzungsbeschluss (s. Empfehlungsbeschluss Bau-, Planungs- und Umweltausschuss vom 08.12.03/ TOP 2.3)

Vorlage: EMS/2003/781

	
	

	
	Grundlagen:

Der Marktgemeinderat hat am 27.09.02 die Aufstellung eines Bebauungsplanes im Bereich der Grundstücke Fl.Nrn. 355 und 356 (t) beschlossen. Die Planung beinhaltet im Bereich westlich des Baugebietes eine von Schweinemastbetrieben freizuhaltende Zone von 250 m. Andere landwirtschaftliche  Betriebe sind möglich, wenn sie die jeweils erforderlichen Immissionsschutzabstände einhalten.

Während des Verfahrens wurden mehrfach Einwendungen von den Herrn Martin Raab und Albert Juranek vorgebracht, da 

im Rahmen der Flurbereinigung eine Gemeinschaftssiloanlage, eine Güllegrube und eine Gemeinschaftshalle errichtet worden sind. Im Dorferneuerungsplan des Büros Prof. Scherzer wird festgestellt, dass zwischen Ortsrand und den Gemeinschaftsanlagen keine Wohnbebauung erfolgen soll. Durch das Wohnbaugebiet seien daher Konflikte mit der Landwirtschaft vorprogrammiert. Eine Erweiterung der bestehenden Anlagen sei nicht möglich. Die Bauleitplanung solle deshalb in einem anderen Bereich von Brunn erfolgen.

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss hat in der Sitzung vom 12.01.2004 Kenntnis von diesen Bedenken und Einwendungen genommen und wie folgt beschlossen:

Der Bereich am westlichen Ortsrand von Brunn ist im Flächennutzungsplan als Dorfgebiet dargestellt, wobei durch den tatsächlichen Bestand an Wohngebäuden der Wohngebietscharakter bereits überwiegt.

Als Bestand ist im Außenbereich nur die Maschinenhalle auf Fl.Nr. 360 dargestellt. Die Siloanlage (5 Silos) auf Fl.Nr. 361 sowie eine weitere Halle auf Fl.Nr. 429 sind nicht als Bestand übernommen. Der im Auftrag der TG Brunn- Hohholz erstellte Dorferneuerungsplan des Büros Scherzer + Partner vom Juni 1989 weist nur in entgegengesetzter Richtung, also östlich von Brunn einen Aussiedlerhof und westlich von Brunn nur Maschinenhallen aus, die immissionsmäßig ohne Belang sind.  Eine Verdichtung der Landwirtschaft am westlichen Ortsrand von Brunn – Gostenhof war somit in diesem Plan nicht vorgesehen. Der Dorferneuerungsplan bezieht sich darüber hinaus auf den damaligen Stand des Flächennutzungsplanes, der eine andere Entwicklungsplanung vorsah. 

Der Dorferneuerungsplan, der nicht in den Plan nach § 41 FlurbG übernommen wurde, entfaltet für die gemeindliche Planungshoheit keine Bindungswirkung.

Abstände zu Siloanlagen ergeben sich aus der VDI 3474. Eine emissionsrelevante Anschnittsfläche von ca. 10 qm pro Silo ist hierbei als Vorgabe anzusetzen, wobei von einer Grassilage als ungünstigster Fall auszugehen ist. Für den Flüssigmistbehälter ergibt sich bei 10 m Durchmesser eine Oberfläche von ca. 78 qm. Da nur Rindermist gelagert wird, kann von einer natürlich geschlossenen Dauerschwemmdecke ausgegangen werden. Damit ergibt sich ein ausreichender Normalabstand  zum künftigen Wohngebiet von ca. 160 m bezüglich des Güllebehälters und von ca. 130 m bezüglich der Siloanlage, nachdem auf eine ursprünglich vorgesehene Bauzeile auf Fl. Nr. 356 im Bebauungsplan verzichtet worden ist.

Auch die Lärmwerte gem. TA Lärm vom 26.08.1998 (tags 55 bzw. nachts 40 dB(A) werden bei dem jetzt gegebenen Abstand eingehalten. Auch vom Landratsamt wurden keine immissionsrechtlichen Bedenken vorgebracht. 

Eine Beschränkung der Nutzung der bestehenden landwirtschaftlichen Anlagen der Herren Juranek und Raab besteht nicht. Eine Erweiterung der Anlagen in Richtung des künftigen Wohngebietes, die zu einer Unterschreitung der Schutzabstände führen könnte, ist durch die örtlichen Gegebenheiten ohnehin nicht möglich.

Es wurde seitens des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Benachteiligung landwirtschaftlicher Betriebe nicht beabsichtigt ist und auch ausgeschlossen werden kann. Der Markt Emskirchen versucht im Rahmen der Bauleitplanung, eine für alle Beteiligten sinnvolle Flächennutzung ohne gegenseitige Konflikte sicherzustellen. 

Seitens der Träger öffentlicher Belange gingen folgende Stellungnahmen ein:

Kabel Bayern GmbH & Co KG, Nbg.: keine Einwendungen

N-Ergie Nbg. :Der Geltungsbereich wird von einer 110 kV- Leitung berührt. Der Schutzzonenbereich ist zu berücksichtigen. Die elektrische Versorgung des Baugebietes ist gesichert.

Deutsche Telekom: Die kostenfreie Nutzung der künftigen Straßen und Wege für die Versorgungsleitungen ist zu gewährleisten. Die Erschließungsarbeiten sind zu koordinieren.

Gemeinde Diespeck: keine Einwendungen

Direktion für Ländliche Entwicklung: keine Einwendungen; die Anfahrt der landwirtschaftlichen Grundstücke ist zu sichern. Es wird vorgeschlagen, einen Abstand von 2 m zum Weg Fl.Nr. 354 an der südlichen Geltungsbereichsgrenze einzuhalten.

Fernwasser Franken, Uffenheim: Keine Bedenken. Eine entsprechende Berechnung und Leitungsdimensionierung am Bedarf hat zu erfolgen; auf die ausreichende Löschwasserversorgung ist zu achten

Regierung von Mittelfranken-Höhere Landesplanungsbehörde: keine Einwendungen

Regionaler Planungsverband Westmittelfranken: :keine Einwendungen; das Vorhaben entspricht den Zielen der Raumordnung und Landesplanung; die Anpassung des Flächennutzungsplanes ist erforderlich (Hinweis: ist bereits im Rahmen der Dritten Änderung erfolgt)

Landwirtschaftsamt Neustadt a. d. Aisch:

Auf die Immissionsproblematik wird erneut hingewiesen. Von Herrn Richard Raab liegt eine Bauvoranfrage für einen Mastschweinestall vor. Wegen der bestehenden Anlagen (Güllegrube, Fahrsilos und Maschinenhalle) wäre bei Kumulierung mit dem Stall ein Abstand von ca. 240 m zum Wohngebiet erforderlich. Für den Mastschweinestall auf dem beantragten Standort sprechen die Nähe zu der Maschinenhalle Raab/Seitz, zur Fahrsilogemeinschaftsanlage Raab, Detzel, Juranek und zur offenen Güllegrube Juranek. Der Standort ist nur 500 m von der Hofstelle entfernt. Die Zufahrt kann über den östlich angrenzenden Flurbereinigungsweg erfolgen. Erschließungskosten könnten mit dem Aussiedlungsvorhaben Popp (Fl.Nr. 337) geteilt werden. Der vom Markt Emskirchen vorgeschlagene Alternativstandort auf Fl.Nr. 344 ruft höhere Erschließungskosten, möglicher Schneeverwehungen am Zufahrtsweg, eine ca. 400 m größere Entfernung zur jetzigen Hofstelle  und eine mögliche Gefährdung des ca. 200 – 250 m entfernten Waldes durch Ammoniak hervor.

Eine mögliche Erweiterung des Aussiedlungsstandortes Popp auf Fl.Nr. 337 ist evtl. nicht möglich, wenn mehr als die jetzt beabsichtigten 80 Kühe und 60 Jungviehplätze mit Silo und offener Güllegrube benötigt werden. Die rückwärtige Zufahrt zur alten Hofstelle Popp über die Wege Fl.Nr. 354 und 75 könnte zu Fütterungszeiten an Sonn- und Feiertagen zu Protesten der künftigen Anwohner führen.

Bayerischer Bauernverband Neustadt a. d. Aisch:

Aus landwirtschaftlicher Sicht wird das Wohngebiet abgelehnt, weil bereits landwirtschaftliche Anlagen (Silo, Güllegrube, Hallen) vorhanden sind. Außerdem liegen Bauvoranfragen für einen Schweinemaststall und einen Liegeboxenlaufstall vor. Dies führt zu Konflikten mit der Wohnbebauung .Auf das Baugebiet sollte deshalb verzichtet werden.

Landratsamt Neustadt a. A. – Bad Windsheim:

Die Schutzzone für Schweinemastställe ist an den Bereich der Veränderungssperre anzupassen. In städtebaulicher Hinsicht bestehen keine Bedenken. Der Bebauungsplan ist relativ kompliziert aufgebaut. Auf Überregulierungen sollte deshalb verzichtet werden. Es sollte eine schlanke Bauleitplanung erfolgen. Zu den Baugrenzen (vergrößern), den Nebengebäuden (Garagenstandorte nicht nötig), der Höhenlage (30 cm über Gelände) und den Dachüberstand (80 cm) und der Dachfarbe (rot) werden Änderungen vorgeschlagen.

Wasserwirtschaftsamt Ansbach: 

Die Abwasserbeseitigung in Brunn ist problematisch. Nachdem seit der technischen Planung vor ca. 30 Jahren in erheblichem Umfang gebaut wurde und sich die Anforderungen verändert haben, muss das Kanalnetz und die zugehörigen Mischwasserbehandlungsanlagen überrechnet und ggfls. an den Stand der Technik angepasst werden. Solange der Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung nicht erbracht ist, kann dem Bebauungsplan nicht zugestimmt werden.

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss hat zu den vorliegenden Stellungnahmen wie folgt beschlossen:

N-Ergie Nürnberg: Die Schutzzonen werden berücksichtigt.

Deutsche Telekom: Die notwendigen öffentlichen Flächen werden wie üblich für die Versorgungsleitungen zur Verfügung gestellt. Die Koordination der Erschließungsmaßnahme erfolgt durch das beauftragte Ing. Büro.

Direktion für Ländliche Entwicklung: Die Wegebreite (Fl.Nr. 354) wird mit einer Breite von 5 m auch für landwirtschaftliche Fahrzeuge als ausreichend gesehen.

Fernwasser Franken: Die Überrechnung des Bedarfs und die Leitungsdimensionierung ist durch das beauftragte Ing. Büro erfolgt, das die Pläne der Fernwasserversorgung vorlegen wird.

Landwirtschaftsamt:

Der Antrag auf Vorbescheid für den Schweinemaststall ist durch das Landratsamt abgelehnt worden. Zuvor war eine Eingabe an die Oberste Baubehörde vergeblich, da der Markt Emskirchen von seinem planerischen Ermessen in nicht zu beanstandender Weise Gebrauch gemacht hat. Der vom Markt vorgeschlagene Alternativstandort wird nach wie vor als günstig und zumutbar angesehen. Die Zufahrt wird sogar als günstiger beurteilt. Der dortige Bereich käme auch für eine spätere Betriebserweiterung in Betracht. Ammoniakauswirkungen wie sie hier beschrieben werden, wären auch am abgelehnten Standort sehr bedenklich. Die Aussiedlung Popp (Rinderhaltung) ist gemäß der Planung auf dem gewünschten Standort möglich. Über evtl. spätere Erweiterungen kann jetzt ohne konkrete Vorgaben noch nicht entschieden werden. Der beantragte Bestand erscheint ohnehin ausreichend. Zu den Immissionsschutzabständen wird auf die ausführliche Stellungnahme zu den Einwendungen Raab und Juranek während der öffentlichen Auslegung Bezug genommen.

Bayerischer Bauernverband: Zur Stellungnahme zum Schreiben des Amtes für Landwirtschaft und den Ausführungen zu den Immissionsabständen bei den Einwendungen Raab und Juranek wird Bezug genommen.

Landratsamt:

Die Festsetzungen werden im dortigen Bereich für notwendig und sinnvoll gehalten. Eine Überregulierung wird nicht festgestellt. Die Empfehlungen zu Baugrenzen, Nebengebäuden, Höhenlage und Dachüberstand sowie Dachfarbe werden berücksichtigt.

Wasserwirtschaftsamt:

Im Auftrag der Gemeindewerke ist im Oktober/ November dieses Jahres eine Kanalnetzüberrechnung durch das IB Bayer, Diespeck erfolgt. Demzufolge kann das Baugebiet im Mischsystem erschlossen werden. Als Bemessungskriterium wird eine niedrigere Überstauhäufigkeit als nach ATV A 118 empfohlen, zugrunde gelegt. Es besteht die Möglichkeit, dass der Kanal an den ermittelten Schächten nach Lastfall 3 (Ortsnetz mit neuem Baugebiet) statistisch gesehen einmal jährlich überstaut. Für die Einleitung des entlasteten Mischwassers aus dem Regenüberlauf in den Mühlbach besteht eine Erlaubnis. Die Gemeindewerke haben am 17.11.03 die Verlängerung dieser Erlaubnis beim Wasserwirtschaftsamt bis zum 31.12.2016 beantragt.

Dem Marktgemeinderat wurde in diesem Zusammenhang zur Kenntnis gegeben, dass eine weitere Entwicklung der Bebauung in Brunn über das jetzige Baugebiet hinaus aufgrund der Belastung des jetzigen Ortsnetzes nicht mehr möglich ist. 



	
	Beschluss:

Gemäß § 10 BauGB ist der Bebauungsplan als Satzung zu beschließen.

Gemäß der Empfehlung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses vom 08.12.2003 beschliesst der Marktgemeinderat den Bebauungsplanentwurf Nr. 22 mit Begründung, beide in der Fassung vom Dezember 2003  als  S a t z u n g.



	
	Abstimmungsergebnis:
JA-Stimmen:

18

Nein-Stimmen:

1

Persönlich beteiligt:

0



	TOP  4
	Gesamtfortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes/ Beschlüsse des Bayerischen Landtages zur Verringerung des Flächenverbrauchs;

 hier:  gemeindliche Stellungnahme zur geforderten Erstellung eines Baulücken- und Brach-/ Konversionsflächenkatasters (s. Bau-, Planungs- und Umweltausschuss vom 12.01.04/ TOP 3)

Vorlage: EMS/2004/785

	
	

	
	Grundlagen:

Am 01.04.2003 ist das neue Landesentwicklungsprogramm in Kraft getreten. Zentrale Aufgabe der Fortschreibung ist, die gesamte Landesentwicklung konsequent am Ziel der Nachhaltigkeit auszurichten. 

Schwerpunkte der Neuerungen sind

1. Der Vorrang der Innenentwicklung und flächensparende Siedlungsformen (Kommunales Flächenressourcen- Management) und

2. Die kommunale Bodenpolitik

Zu 1.In den Begründungen  bzw. in den Erläuterungsberichten zu Flächennutzungs- bzw. Bebauungsplänen ist die Berücksichtigung der Anforderungen zu flächensparenden Siedlungsformen und zum Vorrang der Innenbereiche künftig im einzelnen darzulegen. Die Einhaltung wird im Genehmigungsverfahren vom Landratsamt bzw. bei der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange von den staatlichen Stellen geprüft.

Hierzu hat der Bayerische Landtag beschlossen, bayernweit die Brach- und Konversionsflächen kontinuierlich darzustellen und bei den Kommunen eine systematische und spezifizierte Erfassung brachliegender Flächen anzustreben.

Hierzu sollten die Gemeinden mittelfristig ein „Baulücken- und Brachflächenkataster“ aufbauen. Die Daten sollen landkreisweit beim Landratsamt erfasst und der Staatsregierung auf Anforderung mitgeteilt werden.

Die Grundsatzentscheidung für das Kataster bleibt den Gemeinden überlassen, ebenso wie dessen Umfang und die Art und Weise der Erfassung. 

Bei der Entscheidung muss aber beachtet werden, dass eine gesicherte Datengrundlage spätestens bei der Fortschreibung der gemeindlichen Bauleitplanung erforderlich ist.

Seitens des Landratsamtes wird folgendes Verfahren vorgeschlagen:

Die Gemeinden teilen bis 01.03.2004 mit, ob sie im Grundsatz bereit sind, das Kataster zu erstellen.

In einem ersten Schritt ermitteln die Gemeinden die klassischen Baulücken nach § 34 BauGB sowie die Brach- und Konversivflächen (unbebaute bzw. früher baulich genutzte Flächen im Innen- und Außenbereich mit jeweils mehr als 0,5 ha Fläche, z. B. Flächen von Militär, Bahn, Post und Gewerbe). 

Erste Zwischenergebnisse sollten bis 01.06.2004 vorgelegt werden.

Zu 2. Die kommunale Bodenpolitik soll vorausschauend sein, wobei die Kooperation zwischen Gemeinden, Grundstückseigentümern und Investoren auf vertraglicher Basis forciert werden soll.

Die interkommunale Zusammenarbeit bei der Ausweisung neuer Gewerbeflächen stellt ein weiteres Ziel dar. Dies trägt sowohl zur Reduzierung des Flächenverbrauchs als auch zur Minderung von Erschließungs- und Infrastrukturkosten bei. Die aufwendige Bewertung dieser Flächen erfolg dann in einem weiteren Schritt. Eine Bezuschussung für die Erstellung der Kataster ist derzeit nicht vorgesehen.



	
	Beschluss:

Gemäß der Empfehlung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses vom 12.01.2004 erklärt der Marktgemeinderat die grundsätzliche Bereitschaft des Marktes Emskirchen zur Erstellung des Baulücken- und Brachflächenkatasters, da hiervon künftig die Umsetzung der gemeindlichen Bauleitplanung bzw. Baulandpolitik in erheblichem Maß abhängen wird. 

Die Erstellung des Katasters erfolgt im Rahmen der nächsten Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes.



	
	Abstimmungsergebnis:
JA-Stimmen:

19

Nein-Stimmen:

0

Persönlich beteiligt:

0



	TOP  5
	Ausweisung von Konzentrationsflächen zur Nutzung der Windenergie in den Gemeindegebieten der Kommunalen Allianz "NeuStadt und Land";

hier:  Stellungnahme des Marktes Emskirchen (s. Empfehlungsbeschluss Bau-, Planungs- und Umweltausschuss vom 12.01.04 / TOP 2)

Vorlage: EMS/2004/786

	
	

	
	Grundlagen:

Die Mitgliedsgemeinden der Kommunalen Allianz „NeuStadt und Land“ (Neustadt a. d. Aisch, Dietersheim, Diespeck, Gutenstetten) haben zur planerischen Regelung der Windkraftnutzung innerhalb der Gemeindegebiete die Festlegung von Konzentrationsflächen in den jeweiligen Flächennutzungsplänen beschlossen. Als Ergebnis des vorliegenden Gutachtens (Dr. J. Guttenberger) ist eine Standortvorwahl mit 9 in Frage kommenden Flächen getroffen worden. Das Bauleitplanungsverfahren wird durch die Fa. Planung und Kommunikation, Ulli Sacher-Ley durchgeführt. Die endgültige Auswahl wird nach der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bzw. der Nachbargemeinden getroffen.

Folgende Flächen sind vorgesehen:

W 1  Eichelberg
      Gutenstetten

W 2  Dettendorf West          Diespeck

W 3  Dettendorf Ost
      Diespeck

W 4  Chausseehaus
      Neustadt a. d. Aisch

W 5  Birkenschlag
      Neustadt a. d. Aisch

W6   Felsenkeller
      Neustadt a. d. Aisch

W 7  Schweinach 
      Neustadt a. d. Aisch

W8  Viersternwald              Dietersheim

W9  Rimbach                      Dietersheim

Von Belang sind für den Markt Emskirchen die Flächen W3 östlich Dettendorf an der NEA 15 mit dem Ortsteil Kaltenneuses und W5 mit den Ortsteilen Wulkersdorf, Bottenbach und Rennhofen.

Über diese Flächen sind im Erläuterungsbericht folgende Angaben über Höhen und Standortdichten getroffen:

Standort W 3 Dettendorf-Ost, Gemeinde Diespeck 

Kriterium 



Bedingung 





Erfüllt+/-

Windhöffigkeit 



Mindestens 4,8 m/sec: 4,8 m/sec 



+ 

Abstand zu Siedlungen 


700 m/500 rn + FFH- oder IBA-Fläche ausgeschlossen 
+

Trinkwasserschutz 



Ausschluss der engeren Schutzzone der 


+





Wasserschutzgebietsverordnung 

Landschaftsbild 



Lage außerhalb der Talräume (335m-


+







Höhenlinie Ü.N.N.) 

Naturpark Frankenhöhe 


Lage außerhalb der Schutzzone 



+ 

Sichtbarkeitsbeziehungen 


Schonung des Talraumes der Aisch und ih- 


+ 





rer Seitentäler 

In Richtung Südwest besteht Sichtbarkeit auf den Bereich am Gegenhang südwestlich Kaltenneusees. In Richtung Brunn, Emskirchen und Wilhelmsdorf wirken die bewaldeten Höhenrücken als Barrieren. Den Ausschlag für mögliche Sichtbeziehungen dürfte jedoch die Anlagenhöhe geben.

Standort W 5 Birkenschlag, Stadt Neustadt a.d.Aisch

Kriterium 




Bedingung 



Erfüllt +/- 

Windhöffigkeit 




Mindestens 4,8 m/sec: 5,0 m/sec. 

+

Abstand zu Siedlungen 



700 m/500 rn 



+ 

FFH- oder IBA-Fläche



ausgeschlossen 



+ 

Trinkwasserschutz 



Ausschluss der engeren Schutzzone der 
+ 







Wasserschutzgebietsverordnung 

Landschaftsbild 




Lage außerhalb der Talräume {335m- 
+ 







Höhenlinie Ü.N.N.) 

Naturpark Frankenhöhe 



Lage außerhalb der Schutzzone 

+ 



Sichtbarkeitsbeziehungen 



Schonung des Talraumes der Aisch und ih- 
+ 







rer Seitentäler 

Auswirkungen im Sektor NW bis NO dürften sich auf die Nah- und Mittelzone beschränken. In Richtung Emskirchen (ca. 4 km Entfernung) wird die Blickbeziehung durch die Anhöhe bei Bottenbach beschränkt, ebenso begrenzen die Anhöhen um Rennhofen das Sichtfenster im Sektor SW-SO.



	
	Beschluss:

Gemäß der Empfehlung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses vom 12.01.2004 beschliesst der Marktgemeinderat zu den von der Kommunalen Allianz vorgelegten möglichen Standorten:

Seitens des Marktes Emskirchen werden gegen den Standort W3 keine Einwendungen erhoben. 

Eine Beeinträchtigung durch Schattenwurf ist weder für Kaltenneuses (Lage) noch für Hohholz (Entfernung) zu erwarten.

Beim Standort W5 wird auf die bereits bestehende Windkraftanlage zwischen Rennhofen und Herrnneuses hingewiesen. Der dortige Raum sollte nicht zusätzlich durch eine Konzentrationfläche belastet werden.

Sowohl für die Fläche W 3 als auch W 5 wird darauf hingewiesen, dass es sich um Waldflächen handelt. Der Nachteil dieser Standorte darf nicht durch überhöhte Anlagen kompensiert werden.



	
	Abstimmungsergebnis:
JA-Stimmen:

17

Nein-Stimmen:

2

Persönlich beteiligt:

0



	TOP  6
	Information zur Standortbescheinigung vom 12.11.03 der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post zur Inbetriebnahme einer Hochfrequenzanlage gem. § 7 Abs.1 der 26. BImSchV für das Mobilfunknetz D2 am Bahnhofsgelände und zur Feststellung weiterer  Anlagen im Gemeindegebiet (s. Beschluss vom 17.10.03)

Vorlage: EMS/2004/787

	
	

	
	Grundlagen:

In der Sitzung vom 17.10.03 wurde die Anzeige der Inbetriebnahme der Richtfunkanlage bei Brandhof bekannt gegeben. Die Verwaltung wurde beauftragt, weitere Informationen über die Anlagen bei Brandhof und im gesamten Gemeindegebiet ( Masten, Grenzwerte) einzuholen. Von der Regulierungsbehörde für Telekommunikation wurden bislang folgende Hinweise gegeben:

Es werden 28 Funkanlagen der Firma E- Plus und 10 Funkanlagen der Fa. Vodafone bei Brandhof ( Fl.Nrn. 513/513/1 Gem. Gunzendorf) betrieben, für die eine Standortbescheinigung nach dem Imissionsschutzgesetz vorliegt. Die Anlagen sind ca. 50 m hoch montiert, wobei der Sicherheitsabstand für die Gesamtanlage 11,84 m beträgt. Der Funkstrahl breitet sich horizontal punktförmig aus, so dass bei der Einzelanlage der Sicherheitsabstand 0,81 m in 50 m Höhe beträgt.

Zwischenzeitlich liegt eine neue Anzeige für die Inbetriebnahme einer Richtfunkanlage der Fa. Vodafone am Bahnfunkmast (Fl.Nrn. 470) auf dem Gelände der DB vor. In 23,9 m Höhe wurde eine Anlage mit einem geprüften und genehmigten Sicherheitsabstand von 2,86 m horizontal und 0,64 m vertikal installiert. Auf dem Mast befinden sich bereits 2 digitale und 2 analoge Bahnfunkanlagen in 17,67 bzw. 20 m Höhe mit einem Sicherheitsabstand von 3,14 m (digital) horizontal und 0,76 m (analog) horizontal. Die vertikalen Abstandswerte sind 0,31 m bzw. 0,17 m.

Von der Verwaltung wurden folgende weitere Standorte im Gemeindegebiet ermittelt:

Hochbehälter: Fl.Nr. 1039, Gem. Emskirchen

Brandhof (Telekom) Fl.Nr. 115, Gem. Hagenbüchach

Hagenbüchach Bahnhof (Bahnfunk) Fl.Nr. 158/16 , Gem. Hagenbüchach

Lehmgrube Gunzendorf Fl.Nr.191, Gem. Gunzendorf



	
	Beschluss:

Die Verwaltung wird beauftragt, über die weiteren Standorte im Gemeindegebiet Erkundigungen bei der Regulierungsbehörde einzuholen. Zusätzlich sind der Regulierungsbehörde und dem Landratsamt mitzuteilen, dass keine weiteren Genehmigungen unter Berücksichtigung der erheblichen Vorbelastung des Bereichs Emskirchen und Hagenbüchach erfolgen sollen. Die Gemeinde Hagenbüchach sollte dieser Forderung beitreten.



	
	Abstimmungsergebnis:
JA-Stimmen:

19

Nein-Stimmen:

0

Persönlich beteiligt:

0



	TOP  7
	Vollzug der Ausbaubeitragssatzung - ABS- vom 30.09.2002

hier:  Festlegung der Straßenkategorien gem. § 7 Abs. 2 ABS für

die Nürnberger Straße und die Marktstraße

Vorlage: EMS/2004/790

	
	

	
	Grundlagen:

Die Gemeinde hat sich an dem Ausbauaufwand mit einem bestimmten Anteil (Eigenanteil) zu beteiligen, der die Vorteile der Allgemeinheit für die Inanspruchnahme der Straße angemessen berücksichtigt. Hierzu werden die Straßen in Kategorien eingeteilt. In Betracht kommen hier nach § 7 Abs. 2 ABS die Kategorien Haupterschließungsstraße oder Hauptverkehrsstraße.

Als Haupterschließungsstraße sind Straßen einzustufen, die der Erschließung von Grundstücken und gleichzeitig dem durchgehenden innerörtlichen Verkehr dienen und nicht Hauptverkehrsstraßen sind.

Hauptverkehrsstraßen dienen ganz überwiegend dem durchgehenden innerörtlichen Verkehr und dem überörtlichen Durchgangsverkehr.

Zutreffend ist hier die Kategorie Haupterschließungsstraße, da durch den Umbau gerade der überörtliche Verkehr ausgeschlossen werden soll.

Bei der Haupterschließungsstraße beträgt die Eigenbeteiligung der Gemeinde 50 v. H. für die Fahrbahn und 35 v. H. für Gehwege, Parkplätze, Beleuchtung und Straßenentwässerung. Bei der Hauptverkehrsstraße wäre der gemeindliche Eigenanteil für die Fahrbahn bei 70 v. H. und für Gehwege, Parkplätze, Beleuchtung und Straßenentwässerung bei 45 v. H..

Die Straßenkategorie Hauptgeschäftsstraße ist seit dem Jahr 2002 infolge des neuen Satzungsrechtes entfallen.

Die Beitragsschuld entsteht mit dem Abschluss der Maßnahme. Nach erfolgtem Beginn der Baumaßnahme können jedoch Vorausleistungen auf den künftigen Ausbaubeitrag erhoben werden.



	
	Beschluss:

Der Marktgemeinderat beschliesst, die Marktstraße und die Nürnberger Straße als Haupterschließungsstraße im beitragsrechtlichen Sinn gemäß § 7 Abs.2 der ABS vom 30.09.2002 einzustufen.

Die Verwaltung wird beauftragt, während des Ausbaus Vorausleistungen zu erheben. Dabei sind nach Beginn der Baumaßnahme 25 v. H. und zum 01.02.2005 nochmals 25 v. H. von den künftigen geschätzten Ausbaubeiträgen einzuheben.



	
	Abstimmungsergebnis:
JA-Stimmen:

19

Nein-Stimmen:

0

Persönlich beteiligt:

0



	TOP  8
	Bauvoranfragen, Bauanträge

hier:  Antrag auf Errichtung eines Einfamilienhauses auf einer Teilfläche von Fl. Nr. 245 Gemarkung Mausdorf

Vorlage: EMS/2004/791

	
	

	
	Grundlagen:

Jörg und Kathrin Fenske, Mausdorf 12, 91448 Emskirchen beantragen die Errichtung eines EFH auf einer Teilfläche von Fl. Nr. 245 Gem. Mausdorf. Auf dem Grundstück befindet sich bereits ein Nebengebäude, das mit einem entsprechenden Umgriff vom vorgesehenen Baugrundstück abgetrennt werden soll. Das Grundstück Fl.Nr. 245 bildet derzeit zusammen mit der Fl.Nr. 12 eine wirtschaftliche Einheit, d. h. die beiden Grundstücke liegen nebeneinander und haben die gleiche Eigentümerin. Die derzeitige Erschließung der wirtschaftlichen Einheit bezüglich Wasser und Kanal erfolgt über die Fl.Nr. 12 zum Straßengrundstück Fl.Nr. 29. Das Grundstück Fl.Nr. 245 ist nicht angeschlossen.

Eine Erschließung hinsichtlich der Abwasserentsorgung und Wasserversorgung zum Straßengrundstück Fl. Nr. 263/ 2 ist nicht möglich, da in der Straße keine Anschlussmöglichkeit vorhanden ist. Ein Anschluss könnte erst in östlicher Richtung in ca. 45 – 50 m Entfernung in Höhe der Einmündung zur Straße Fl. Nr. 29/6 erfolgen.

Zuvor war angedacht worden, diese Strecke auf den angrenzenden Nachbargrundstücken aufzugraben. Die  Zustimmung der Nachbarn ist jedoch nicht erteilt worden. Es soll deshalb die neu ausgebaute Straße auf dieser beträchtlichen Länge zur Leitungsverlegung aufgegraben werden.

Dies ist dem Markt Emskirchen und den dortigen Anliegern, die Ausbaubeiträge bezahlt haben, jedoch nicht zuzumuten, da die Straße erst vor  fünf Jahren mit erheblichem Aufwand neu hergestellt worden ist. Für das Grundstück Fl.Nr. 245 konnten damals keine Ausbaubeiträge erhoben werden, da es zwar im Innenbereich nach § 34 BauGB liegt aber nicht erschließbar ist.



	
	Beschluss:

Das gemeindliche Einvernehmen zu dem Bauvorhaben kann nicht erteilt werden, da die Erschließung hinsichtlich der Abwasserentsorgung und Wasserversorgung nicht gegeben ist. Der für die Grundstücksanschlüsse notwendigen Aufgrabung des neu hergestellten Straßengrundstückes auf einer derart beträchtlichen Länge kann nicht zugestimmt werden. Ein Erfordernis zur Aufgrabung bzw. ein entsprechender Anspruch bestehen nicht, da die Fl.Nr. 245 Teil der gemeinsamen Einheit mit Fl.Nr. 12 ist, die Wasser und Abwasser- Grundstücksanschlüsse besitzt.



	
	Abstimmungsergebnis:
JA-Stimmen:

19

Nein-Stimmen:

0

Persönlich beteiligt:

0



	TOP  9.1
	Sonstiges, Wünsche und Anfragen;  

hier: Antrag von Marktgemeinderätin Silka betreffend Mittagsbetreuung an der Grundschule

Vorlage: EMS/2003/628

	
	

	
	Grundlagen:

Die Schülerzahl bei der Mittagsbetreuung ist auf 46 angestiegen und die Betreuungszeit bis 16.30 Uhr erweitert worden.

Frau Silka bittet in der Mittagszeit von 12.00 – 14.00 Uhr eine weitere Person.



	
	Beschluss:

Der Antrag von Frau Silka wird bei der nächsten Sitzung der Gemeinschaftsversammlung behandelt.

Es ist keine Abstimmung erfolgt.



	
	

	TOP  9.2
	Sonstiges, Wünsche, Anfragen;   

hier: Antrag vom Marktgemeinderat Kempe betreffend Trägerverein Kreismusikschule

Vorlage: EMS/2004/799

	
	

	
	Grundlagen:

Herr Kempe ist Beisitzer im Trägerverein der Kreismusikschule und möchte gerne das der Markte Emskirchen und die Marktgemeinderatsmitglieder dem Trägerverein beitreten. 

Die Verwaltung sollte die Satzung des Trägervereins studieren.



	
	Beschluss:

Der Antrag wird als Tagesordnungspunkt auf die nächste Marktgemeinderatssitzung aufgenommen.

Eine Abstimmung ist nicht erfolgt.



	
	


Den Vorsitz führte Dieter Schmidt. 


